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Anordnung 
für die Einsparung von Chromoersatzkarton 
und Faltschachtelkarton bei der Herstellung 

von Verpackungsmitteln.
Vom 5. Dezember 1952

Der Materialverbrauch von Chromoersatzkarton 
und Faltschachtelkarton bei der Herstellung von 
Verpackungsmitteln hat einen nicht mehr zu recht
fertigenden Umfang angenommen. Um diesen 
Materialverbrauch einzuschränken und mehr Ver
packungsmittel herstellen zu können, wird in Be
achtung der aus der Bevölkerung stammenden An
regungen auf Grund des § 15 Abs. 3 des Gesetzes 
vom 7. Februar 1952 über den Volkswirtschaftsplan 
1952, das zweite Jahr des Fünfjahrplanes, zur Ent
wicklung der Volkswirtschaft in der Deutschen De
mokratischen Republik (GBl. S. 111) folgendes an
geordnet:

§ 1
(1) Alle im Gebiet der Deutschen Demokratischen 

Republik befindlichen Herstellerbetriebe von Ver
packungsmitteln dürfen Chromoersatzkarton und 
Faltschachtelkarton zur Herstellung von Ver
packungsmitteln nur in Höhe der hierfür festgeleg
ten Materialverbrauchsnormen verwenden.

(2) Höhe und Anwendungsbereich der Material
verbrauchsnormen sowie der Zeitpunkt ihres In
krafttretens werden im Ministerialblatt der Deut
schen Demokratischen Republik bekanntgegeben.

§ 2
Bedingen Sonderanfertigungen einen höheren 

Materialverbrauch, so ist hierzu die Genehmigung 
der Staatlichen Verwaltung für Materialversorgung 
einzuholen.

§ 3
Hersteller, die den in den Bekanntmachungen 

festgelegten Materialverbrauch ohne Genehmigung 
überschreiten, werden nach § 9 der Wirtschaftsstraf
verordnung vom 23. September 1948 (ZVOB1. S. 439) 
bestraft, sofern nicht nach anderen Bestimmungen 
eine höhere Strafe verwirkt ist.
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